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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 

Ausschuss für internationalen Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. ist der Ansicht, dass Australien einer der wichtigsten Akteure des Welthandels mit 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist und starke Branchen aufgebaut hat, die auf die 

Ausfuhr ausgerichtet sind (70 % der Produktion wird ausgeführt); 

2. weist darauf hin, dass Australien 2015 der weltweit drittgrößte Exporteur von Rind- und 

Kalbfleisch, der weltweit achtgrößte Exporteur von Milcherzeugnissen, der weltweit 

fünftgrößte Exporteur von Feldkulturen und der weltweit drittgrößte Exporteur von 

Zucker war; 

3. weist darauf hin, dass Australien aufgrund seiner geringen Produktionskosten in der 

Landwirtschaft, die mit seinen extensiv produzierenden Großbetrieben in 

Zusammenhang stehen, eine in hohem Maße wettbewerbs-und exportorientierte 

Landwirtschaft hat und auf dem internationalen Markt ständig um neue 

Absatzmöglichkeiten für seine Erzeugnisse bemüht ist; weist daher darauf hin, dass ein 

verbesserter Zugang zum großen Markt der EU durch die Beseitigung bzw. 

Verringerung der tarifären und nichttarifären Handelshemmnisse in diesem Bereich für 

die australischen Erzeuger und Ausführer bei den Verhandlungen zweifellos eine 

Priorität sein dürfte, und ist der Auffassung, dass ein ausgewogenes und umfassendes 

Freihandelsabkommen, in dessen Rahmen die schutzbedürftigsten Bereiche der 

europäischen Landwirtschaft beachtet werden, beiden Seiten zum Vorteil gereichen 

dürfte; 

4. weist mit Nachdruck darauf hin, dass der europäischen Landwirtschaft bei der 

Erhaltung des Gefüges der ländlichen Gemeinwesen und der Ernährung der 

europäischen Bevölkerungen eine besondere Rolle zukommen muss; betont außerdem, 

dass Landwirte und ihre Lebensgrundlagen nicht Teil der Verhandlungsmasse bei 

Handelsabkommen sein sollten; 

5. ist der Auffassung, dass es im Sinne eines ausgewogenen Freihandelsabkommens 

unbedingt notwendig ist, Anreize für hohe Standards zu schaffen und Gegenseitigkeit 

zu gewährleisten und die hohen, von den Erzeugern in der EU festgelegten Standards in 

den Bereichen Produktion, Umwelt- und Tierschutz und die Grundsätze der 

nachhaltigen Landwirtschaft zu achten und zu wahren, zumal dies für die europäischen 

Erzeuger einige Chancen bieten und die Stellung der EU als wichtiger Akteur auf dem 

Weltmarkt stärken dürfte; ist der Auffassung, dass diese Standards im Binnenmarkt 

weder durch Einfuhren noch durch Ausfuhren gesenkt werden dürfen, und betont, dass 

die Achtung der nachhaltigen Erzeugung und der strenge Schutz von Standards für 

Lebensmittelsicherheit , die menschliche Gesundheit, den Verbraucherschutz, 

Tiergesundheit und Tierschutz im Sinne des EU-Rechts ein grundlegender Grundsatz 

aller Verhandlungen der EU über Freihandelsabkommen im Bereich der europäischen 

Landwirtschaft ist und dabei keine Kompromisse eingegangen werden dürfen; 

6. weist darauf hin, dass die Möglichkeit einer Fortentwicklung des Tierschutzes in 



 

PE608.141v02-00 4/9 AD\1133891DE.docx 

DE 

Übereinstimmung mit dem gesundheitlichen und ethischen Empfinden der Bevölkerung 

sichergestellt werden muss; 

7. weist darauf hin, dass es im Rahmen der gegenseitigen Anerkennung von Regularien 

bei den sanitären und phytosanitären Maßnahmen nicht zu einer Gefahr für Umwelt, 

Mensch und Tier kommen darf, wie zum Beispiel durch den Wegfall von 

Importkontrollen von Lebens- und Futtermitteln; 

8. begrüßt, dass die Kommission ihre erste Folgenabschätzung eines 

Freihandelsabkommens EU-Australien veröffentlicht hat, stellt jedoch fest, dass die 

europäischen Erzeuger und Ausführer landwirtschaftlicher Erzeugnisse aufgrund 

begrenzter Importinformationen möglicherweise nicht in der Lage sind, ihre 

potenziellen Gewinne und Verluste vollständig zu bewerten, insbesondere in Bezug auf 

Unterkategorien des Fleischsektors, und bedauert die fehlende Abschätzung pro 

Mitgliedstaat und pro Sektor, sowie die fehlenden Informationen über die möglichen 

Auswirkungen auf die Gebiete in äußerster Randlage und die Auswirkungen des Brexits 

in Bezug auf die bestehenden Quoten; stellt außerdem besorgt fest, dass der stärkste 

Rückgang der sektoralen Wirtschaftsleistung in der EU der Studie zufolge im Bereich 

des Fleisches von Wiederkäuern zu verzeichnen sein dürfte, und geht außerdem davon 

aus, dass zusätzliche ausführliche Analysen bereitgestellt werden, um diese 

Informationslücken zu schließen;  

9. hebt hervor, dass Australien für europäische Ausführer landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

einen neuen Absatzmarkt von 23 Millionen Verbrauchern darstellt, dessen Volumen 

über zwanzig Mal niedriger als das europäische Marktvolumen ist, und dass die 

offensiven Interessen Europas in der Landwirtschaft auf den Schutz der geografischen 

Angaben und Nischenerzeugnisse begrenzt und von der Aufhebung nichttarifärer 

Handelshemmnisse abhängig sind; fordert die Kommission daher auf, diesem 

Tatbestand gebührend Rechnung zu tragen; 

10. ist besorgt über das Risiko, dass das Abkommen im Bereich der Landwirtschaft sehr 

unausgewogen sein könnte, und zwar zu Lasten der Erzeuger landwirtschaftlicher 

Produkte in der Europäischen Union, und weist mit Nachdruck darauf hin, dass die 

Landwirtschaft nicht dazu missbraucht werden darf, um sich einen verbesserten Zugang 

zum australischen Markt für Industrieerzeugnisse und Dienstleistungen zu sichern; 

11. weist darauf hin, dass die australischen landwirtschaftlichen Betriebe nicht die Kosten 

für die elektronische Kennzeichnung von Schafen, nitratanfällige Bereiche oder die 

Verbrennung von Tieren, die in den landwirtschaftlichen Betrieben tot aufgefunden 

werden, tragen, und fordert, dass dies mittels einer Kennzeichnung deutlich gemacht 

wird; 

12. betont, dass das Vorsorgeprinzip, auf dem die EU-Vorschriften über die 

Lebensmittelsicherheit beruhen, und der Ansatz „vom Erzeuger bis zum Verbraucher“, 

in dessen Rahmen strengere EU-Vorschriften festgelegt wurden, sowie die 

gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Standards und Verfahren der 

EU im Rahmen der Verhandlungen aufrechterhalten werden sollten; 

13. möchte auf die Sensibilität bestimmter europäischer Agrarbranchen aufmerksam 

machen, zum Beispiel die Branchen Rind- und Kalbfleisch, Ziegen- und Schaffleisch, 
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Zucker, Honig, Getreide und Milcherzeugnisse, von denen einige vor Kurzem von 

größeren Krisen getroffen wurden, die außerordentlicher Unterstützungsregelungen 

bedurften, und vertritt die Auffassung, dass eine größere Öffnung des Marktes in diesen 

Bereichen weitere negative und destabilisierende Auswirkungen für die europäischen 

Erzeuger haben dürfte; fordert die Kommission daher auf, für gleiche 

Ausgangsbedingungen zu sorgen und Erzeugnisse, bei denen der direkte Wettbewerb 

die landwirtschaftlichen Erzeuger in der EU übermäßigem und nicht tragfähigem Druck 

aussetzen würde, als sensibel zu behandeln, und fordert die Aufnahme relevanter und 

wirksamer bilateraler Schutzmaßnahmen, Übergangszeiträume und reduzierte, 

angemessene Quoten mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit des australischen Sektors, 

um einen sprunghaften Anstieg der Einfuhren zu verhindern, durch die für die Hersteller 

in sensiblen Branchen oder für kleine und mittlere Unternehmen in diesem Bereich 

großer Schaden entstünde bzw. zu entstehen drohte; 

14. ist der Auffassung, dass die EU in Bezug auf die sensibelsten Agrarerzeugnisse wie 

etwa Milcherzeugnisse, Rind- und Kalbfleisch, Schaffleisch und Spezialzucker darauf 

verzichten sollte, sich in irgendeiner Art und Weise festzulegen, für gleiche 

Wettbewerbsbedingungen sorgen sollte und dass sie diese Erzeugnisse daher von den 

Verhandlungen ausnehmen sollte; 

15. weist mit Nachdruck darauf hin, dass ein Handelsabkommen nur auf Vorteilen für alle 

Seiten beruhen darf, und fordert die Kommission eindringlich auf, ständigen Schutz vor 

der Bedrohung durch Einfuhren auf der Grundlage liberalisierter Bedingungen 

bereitzustellen, unter anderem durch die Aufnahme von Schutzklauseln, die durch 

vereinfachte und flexible Mechanismen aktiviert werden können, wenn die Einfuhren 

aus Australien die festgelegten Schwellenwerte überschreiten und ein übermäßiges 

Ungleichgewicht auf dem europäischen Markt generieren, sowie durch die Aufnahme 

einer unbefristeten bilateralen Schutzklausel für die Landwirtschaft in den Vertrag; 

16. hofft, dass Australien die von der Europäischen Union im Rahmen der Krisensituation 

in der Milchwirtschaft verabschiedeten Maßnahmen nicht als eine Form staatlicher 

Beihilfen betrachtet (wie dies in der Vergangenheit bei den Tomaten der Fall war) und 

deshalb als Vorwand nutzt, den Zugang europäischer Erzeugnisse zum australischen 

Markt zu beschränken; 

17. fordert die Kommission auf, alle anhängigen Handelsstreitigkeiten zwischen der EU 

und Australien beizulegen, bevor sie Verhandlungen über landwirtschaftliche Themen 

aufnimmt, wie etwa die Kontroverse im Zusammenhang mit Anti-Dumping-

Maßnahmen, die die australischen Behörden gegen Tomaten verarbeitende 

Unternehmen verhängt haben; 

18. betont, wie wichtig es ist, gemeinsame Kriterien in Bezug auf Qualitäts- und 

Sicherheitsstandards bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu ermitteln, die für den 

Handel bestimmt sind; 

19. weist insbesondere darauf hin, dass Lämmer in der Europäischen Union nur im Alter 

von 6 bzw. 9 Monaten vermarktet werden dürfen, während in Australien ein höheres 

Alter –12 Monate – zulässig ist; weist mit Nachdruck darauf hin, dass in dem künftigen 

Abkommen für den legalen Verkauf von Lämmern von außerhalb der EU im EU-

Binnenmarkt eine Altersgrenze von 6 bzw. 9 Monaten festgelegt werden muss; 
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20. betont, dass keine Seite sich durch irgendwelche Bestimmungen im Abkommen davon 

abhalten lassen sollte, eigenständige Regelungen vorzusehen und legitime politische 

Ziele festzulegen und umzusetzen, unter anderem Ziele und Schutzmaßnahmen in den 

Bereichen Soziales, Umwelt und öffentliche Gesundheit; 

21. beharrt auf dem Konzept der kumulativen Auswirkungen der Handelszugeständnisse 

der EU im Bereich der Landwirtschaft, sowohl im multilateralen als auch im bilateralen 

Rahmen; fordert daher, dass alle von der EU angebotenen Zugeständnisse für 

landwirtschaftliche Erzeugnisse im Rahmen der geplanten Verhandlungen bewertet 

werden müssen, wobei den bereits der WTO (z.B. Ausgleichszahlungen für 

hormonbehandelte Rindfleischprodukte), Kanada (umfassendes Wirtschafts- und 

Handelsabkommen CETA) angebotenen Zugeständnissen sowie den Zugeständnissen, 

die in Kürze dem MercoSur, Mexiko, Neuseeland und den Vereinigten Staaten (im 

Falle einer Wiederaufnahme der Gespräche über die Transatlantische Handels- und 

Investitionspartnerschaft TTIP) angeboten werden könnten, uneingeschränkt Rechnung 

zu tragen ist; stellt darüber hinaus fest, dass bei Rind- und Kalbfleisch die kumulativen 

Mengen der gewährten Kontingente mit der Hinzufügung der CETA-Quoten die in den 

2000er Jahren auf 300 000 Tonnen festgelegte Absorptionsschwelle des europäischen 

Marktes erreicht haben, was bedeutet, dass der EU-Markt angesichts des Rückgangs des 

Inlandkonsums seinen Sättigungspunkt erreicht hat; betont abschließend, dass die von 

der Kommission vorgenommene Abschätzung der kumulativen Auswirkungen künftiger 

Handelsabkommen verdeutlicht, dass sich das europäische Handelsdefizit für Rind-und 

Kalbfleisch nach vermuteter Liberalisierung verdoppeln und sich auf nahezu 0,9 Mrd. 

EUR belaufen könnte; 

22. fordert die Kommission auf, bei den Verhandlungen einen einheitlichen Ansatz 

beizubehalten, der im Gleichgewicht mit dem Ansatz steht, den sie bei den 

gleichzeitigen Verhandlungen mit Neuseeland verfolgt, und dabei auch die 

Besonderheiten, durch die sich die beiden Märkte unterscheiden, angemessen zu 

berücksichtigen; 

23. weist darauf hin, dass alle Zollkontingente, die Australien gewährt werden könnten, 

nach dem Brexit auf einen kleineren Gemeinschaftsmarkt Anwendung finden; fordert 

die Kommission auf, den laufenden Brexit-Verhandlungen sowie den Auswirkungen 

des Brexits auf die Landwirtschaft und die Lebensmittelbranche in der EU bei den 

Verhandlungen mit Australien Rechnung zu tragen, insbesondere in den Bereichen, in 

denen auf das Vereinigte Königreich ein erheblicher Anteil des Verbrauchs und/oder 

der Einfuhren entfiel; ist der Auffassung, dass es daher angebracht wäre, dieser 

Tatsache bei der Abwägung der möglichen Angebote der Union zu neuen 

Handelsabkommen Rechnung zu tragen und gegebenenfalls eine Überarbeitung des 

Verhandlungsmandats vorzusehen; 

24. fordert die Kommission auf, auf dem australischen Markt für einen angemessenen 

Rechtsschutz für geografische Angaben der EU und hochwertige landwirtschaftliche 

Erzeugnisse aus der EU zu sorgen sowie sicherzustellen, dass Maßnahmen ergriffen 

werden, mit denen gegen die unsachgemäße Verwendung sowie irreführende 

Informationen und Methoden vorgegangen wird; fordert die Kommission des Weiteren 

auf, dafür zu sorgen, dass die Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeit und die tatsächliche 

Herkunft landwirtschaftlicher Erzeugnisse geschützt werden, was ein wesentlicher 
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Aspekt eines ausgewogenen Abkommens ist; 

25. hält es für notwendig, auch Maßnahmen zur Bekämpfung der Nachahmung von 

landwirtschaftlich erzeugten Lebensmitteln in das Abkommen aufzunehmen; 

26. ist der Auffassung, dass ein Abkommen mit Australien, in dessen Rahmen die 

Handelshemmnisse für bestimmte verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse 

verringert und die übermäßigen Gesundheitskontrollen gelockert sowie alle 

geografischen Angaben anerkannt und geschützt werden könnten, für die EU wichtig 

wäre, vertritt jedoch die Ansicht, dass klare Bestimmungen zum Schutz der 

größtmöglichen Zahl geografischer Angaben unter anderem für Wein, einschließlich 

derer, die bereits durch das bilaterale Abkommen zwischen der EU und Australien über 

den Handel mit Wein abgedeckt sind, sowie für Spirituosen und andere Lebensmittel, 

und der Schutz sensibler Bereiche eine Voraussetzung für jedes Abkommen sein 

sollten; weist die Kommission jedoch darauf hin, dass die Interessen der europäischen 

Landwirtschaft keinesfalls geopfert werden dürfen, damit ein Abkommen geschlossen 

werden kann, und fordert, dass der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung gemäß Artikel 207 Absatz 3 AEUV über die Fortschritte der 

Verhandlungen im Zusammenhang mit allen landwirtschaftlichen Aspekten auf dem 

Laufenden gehalten wird und betont, dass die Kommission bei allen Aspekten der 

Verhandlungen auf vollkommen transparente Weise, rechtzeitig und umfassend mit 

sämtlichen Interessenträgern der Landwirtschaft zusammenarbeiten muss und das 

Mandat öffentlich bekanntgeben muss; 
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